
Antrag des Gemeinderates
vom 8. November 2018
an den Einwohnerrat

2018-1654

Interpellation Dzung Dacfey, WettiGrüen, und Scherer Kleiner Leo, 
WettiGrüen, vom 6. September 2018 betreffend Vernehmlassung 
Bauprojekt Untere Landstrasse

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Gemeinderat nimmt zur Interpellation wie folgt Stellung:

Frage 1

Hat sich die Gemeinde Wettingen gegenüber dem BVU zu den Massnahmen im Zentrums-
abschnitt gemäss Vernehmlassung “Untere Landstrasse" geäussert?

Antwort des Gemeinderats

Ja, der Gemeinderat hat sich zum Bauprojekt Untere Landstrasse vernehmen lassen. 

Fragen 2, 3 und 4

Ist der Gemeinderat der Auffassung, dass die häufigen Überquerungen der Landstrasse ab-
seits der zwei markierten Zebrastreifen durch Fussgänger problematisch sind und einen “Be-
darf nach flächigem Queren“ begründen? Trifft es zu, dass den Fussgängern eine freie Que-
rungswahl auch durch eine Tempo 30-Zone angezeigt werden könnte?

Was ist die Stellung der Gemeinde zum vorgeschlagenen Mehrzweckstreifen im Zentrums-
abschnitt? Sind dabei nach Ansicht des Gemeinderats die Anliegen der Fussgänger und der 
Velofahrenden ausreichend berücksichtigt?

Ist es zutreffend, dass für die Markierung des Mehrzweckstreifens keine Bewilligung erforder-
lich ist? Falls ja, gedenkt der Gemeinderat beim BVU zu intervenieren, um die Markierung 
eines Mehrzweckstreifens ohne vorhergehende Konsultation aller Betroffenen zu verhindern?

Antwort des Gemeinderats

Zuerst gilt es festzuhalten, dass es sich bei der Vernehmlassung primär um Fragestellungen 
zur unteren Landstrasse handelte. Im Zusammenhang mit dieser Vernehmlassung wurde auch 
die Frage aufgeworfen, ob im Sinne einer vorgezogenen Massnahme zwischen den beiden 
Kreiseln ein Mehrzweckstreifen markiert werden soll. 



Seite 2

Der Gemeinderat ist der klaren Auffassung, dass die heutige Situation mit dem flächigen 
Queren nicht unproblematisch ist. Es darf aber auch festgehalten werden, dass die Koexistenz 
zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmenden in der Regel sehr gut funktioniert.

Aufgrund dieser Ausgangslage hat der Gemeinderat einen Mehrzweckstreifen nur in Verbin-
dung mit der Ausscheidung eines Tempo 30-Regimes befürwortet. Da jedoch seitens des 
Kantons zum heutigen Zeitpunkt für ein Tempo 30-Regime auf Kantonsstrassen keine Zustim-
mung erwirkt werden kann, wird seitens des Departements BVU das Markieren eines Mehr-
zweckstreifens im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Untere Landstrasse nicht weiterver-
folgt.

Das Thema "Mehrzweckstreifen wird voraussichtlich im Zusammenhang mit der Sanierung des 
betroffenen Teilstücks der Landstrasse wieder zu diskutieren sein.

Wettingen, 8. November 2018

Gemeinderat Wettingen

Roland Kuster Urs Blickenstorfer
Gemeindeammann Gemeindeschreiber


